
HBN777 GRG 2034 / 2025

Grundbuch von Kupferzell (Kupferzell)

Beschluss vom 19.11.2025

Öffentliche Bekanntmachung

Die Gemeinde Kupferzell hat beantragt, sie als Eigentümerin der bisher nicht 

gebuchten Grundstücke

Gemarkung:
Flurstück:

Flurstück:

Kupferzell
Nr. 590/3
Krautg arten
Weg
Nr. 858/3
Kirchbühl
Weg

70 m2

215 m2

in das Grundbuch einzutragen.

Zur Glaubhaftmachung ihres Antrags hat sich die Gemeinde Kupferzell auf das 

Liegenschaftskataster und seine Fortführung berufen. Dort ist die Gemeinde Kupferzell 

als Eigentümerin der Grundstücke vermerkt.

Die Anlegung des Grundbuchblattes für die vorgenannten Grundstücke und die 

Eintragung der Gemeinde Kupferzell als Eigentümerin steht bevor.

Personen, die das Eigentum für sich in Anspruch nehmen, wollen ihr Recht 

binnen sechs Wochen seit Aushang dieser Bekanntmachung an das Grundbuchamt 

Heilbronn, 74072 Heilbronn, Bahnhofstrasse 1- 3 zu Az.: HBN 777/2034/2025 

anmelden und glaubhaft machen, widrigenfalls ihr Recht bei der Anlegung des 

Grundbuchs nicht berücksichtigt wird. Die entsprechenden Lagepläne können bei der 

Gemeinde Kupferzell eingesehen werden.

Dingliche Rechte am Grundstück oder sonstige Eigentumsbeschränkungen 

werden bei der Anlegung des Grundbuchblattes nur berücksichtigt und 



eingetragen, wenn sie beim Grundbuchamt angemeldet und nachgewiesen 

werden.
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Gemeinde Kupferzell

Maßstab: 1:905
Bearbeiter: Spieles, Christoph
Datum: 18.08.2025

Auszug aus der 
Liegenschaftskarte

Nur für den internen Gebrauch
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